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Organe und Fachausschüsse 

 

Vorstand 

- Christian Rohlfing; Vorsitzender, 

- Gut Bad Sülze GmbH, 18334 Bad Sülze 

- Martin Bentzin; 1. Stellvertreter 

- Landwirtschafts GmbH Kavelsdorf & Co. KG, 18334 Eixen OT Kavelsdorf 

- Stephan Wendt; 2. Stellvertreter 

- Agrargenossenschaft Bartelshagen I e.G., 18337 Marlow 

- Peter Kröher 

- LWB Peter Kröher, 18519 Sundhagen 

- Aurel Hagen 

- LWB Aurel Hagen, 18442 Wendorf 

- Sten Meyer 

- Landwirtschaftsbetrieb Meyer KG, 18317 Hof Saal 

- Hagen Oehlckers 

- LWB Hagen Oehlckers, 18320 Ahrenshagen-Daskow 

- Marc Fiege 

- Gut Darß GmbH & Co. KG, 18375 Born a. Darß 

- Wilhelm Middendorf 

- LWB Wilhelm Middendorf, 18519 Sundhagen 

- Frank Hartmann 

- LWB Hartmann, 18347 Ostseebad Wustrow 

- Sebastian Notzke 

- Notzke GbR, 18516 Süderholz 

- Richard Schulz 

- ADAP Landwirtschafts GmbH, 18320 Ahrenshagen-Daskow 

- Robert Müller 

- Müller und Mundt GbR, 18314 Lüdershagen 
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Revisionskommission 

- Kathrin Kröher, Gerdeswalder Agrarbetrieb, 18519 Sundhagen; Vorsitzende 

- Paul Wiechmann, LWB Wiechmann, 18317 Neuendorf/Saal 

- Christa Rockmann, Bäuerl. Familienbetrieb Gerber, 18320 Wiepkenhagen 

- Elke Lück, 18519 Sundhagen 

 

Mitglieder im Präsidium des Bauernverbandes Mecklenburg-Vorpommern e.V. 

- Christian Rohlfing; Vorsitzender, 

- Gut Bad Sülze GmbH, 18334 Bad Sülze 

- Martin Bentzin 

- Landwirtschafts GmbH Kavelsdorf & Co. KG, 18334 Eixen OT Kavelsdorf 

- Stephan Wendt 

- Agrargenossenschaft Bartelshagen I e.G., 18337 Marlow 
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Fachausschüsse  

Fachausschuss Milch 

- Richard Schulz, ADAP Landwirtschafts GmbH, 18320 Ahrenshagen-Daskow 

Fachausschuss Vieh und Fleisch 

- Wilhelm Middendorf, LWB Wilhelm Middendorf, 18519 Sundhagen 

Fachausschuss Pflanzenproduktion 

- Sten Meyer, Landwirtschaftsbetrieb Meyer KG, 18317 Hof Saal 

Fachausschuss Umwelt 

- Sebastian Notzke, Landwirtschaftsbetrieb Notzke GmbH & Co. KG, 18516 Süderholz 

Fachausschuss Betriebswirtschaft/ Agrarstruktur und Regionalentwicklung 

- Noch zu besetzen -  

Fachausschuss Regenerative Energien/NAWARO 

- Peter Kröher; LWB Kröher, 18519 Horst 

Fachausschuss Ökologischer Landbau 

- Marc Fiege, Gut Darß GmbH & Co. KG, 18375 Born a. Darß 

Fachausschuss Öffentlichkeitsarbeit 

- Christian Rohlfing, Gut Bad Sülze GmbH, 18334 Bad Sülze 

Fachausschuss Nebenerwerbslandwirte 

- Hagen Oehlckers, LWB Oehlckers, 18320 Altenwillershagen 

 

 

Geschäftsstelle 

- Jasmin Heidkamp, Geschäftsführerin 

 

- Abteilung Verband: Ilona Ehrke, stellvertretende Geschäftsführerin 

Kathrin Sengbusch 
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Satzung 
 

§ 1 - Name, Sitz, Geschäftsjahr 

(1) Der Verband führt den Namen Bauernverband Nordvorpommern e.V.. 

(2) Er hat seinen Sitz in Grimmen und wird eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichtes 
Stralsund. 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
§ 2 - Zweck und Aufgaben des Verbandes 

I. Allgemein 

(1) Der Bauernverband Nordvorpommern e. V. (im Folgenden Verband oder Bauernverband 
genannt) ist ein freier Zusammenschluss des landwirtschaftlichen Berufsstandes sowie der 
dem Berufsstand nahe stehenden Personen, Vereine und Wirtschaftsvereinigungen. 

(2) Der Verband arbeitet unabhängig. Er ist unparteilich und überkonfessionell. Der Bauernver-
band setzt sich für eine vielfältig strukturierte, wettbewerbsfähige Landwirtschaft bei Chan-
cengleichheit aller Unternehmensformen ein. 

(3) Der Bauernverband vertritt die allgemeinen agrarpolitischen, wirtschaftlichen, rechtlichen, 
sozialen, bildungspolitischen, kulturellen Interessen seiner Mitglieder gegenüber Parlament 
und Regierung, Behörden, den verschiedenen administrativen und legislativen Vertretern im 
Landkreis, anderen Berufsgruppen, Vereinigungen und Institutionen. 

(4) Der Bauernverband setzt sich für die Erhaltung der Natur und Umwelt des ländlichen Rau-
mes und der natürlichen Lebensgrundlage der Landwirtschaft ein. 

(5) Die Tätigkeit des Verbandes ist nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet. 
Er erstrebt keinen Gewinn. Sämtliche Einnahmen dürfen  nur zur Erfüllung der satzungs-
mäßigen Aufgaben verwendet werden. 

 
II. In der Region nimmt der Bauernverband insbesondere folgende Aufgaben wahr: 

(1) Förderung und Unterstützung landwirtschaftlicher Unternehmen mit dem Ziel, ihre Wirtschaft-
lichkeit nachhaltig zu sichern. Vor allem durch aktive Einflussnahme, Mitsprache und Mitar-
beit bei agrarpolitischen, strukturpolitischen, wirtschaftlichen und ökologischen Entscheidun-
gen, die die Interessen der Mitglieder betreffen, ist dies zu gewährleisten. 

(2) Förderung und Unterstützung von Initiativen und Aktivitäten dem Berufsstand nahe stehen-
der Vereine, Institutionen und Organisationen, die einer breiten Entwicklung des ländlichen 
Raumes dienen. Ziel soll wirtschaftliche Stabilisierung und Profilierung sowie eine zukunfts-
sichere Gestaltung des natürlichen und sozialen Lebensraumes sein. 

(3) Förderung von Initiativen der Mitglieder zum Aufbau bzw. zur Beteiligung an  landwirtschaftli-
chen Handels-, Service-, Verarbeitungs- und Absatzkapazitäten sowie Erzeugergemein-
schaften. 

(4) Vermittlung von Dienstleistungsangeboten für die Mitglieder in betriebswirtschaftlichen, pro-
duktionstechnischen, steuerlichen und sozialen Belangen. Entsprechend den Möglichkeiten 
der Geschäftsstelle kann durch sie die Dienstleistung auch selbst erbracht werden. 

(5) Unterstützung bei der Ausbildung des Berufsnachwuchses, bei der Weiterbildung und vielfäl-
tiger Fortbildung der Mitglieder und ihrer Betriebsangehörigen. 
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§ 3 - Mitgliedschaft 

(1) Der Verband hat 

- ordentliche Mitglieder 

- assoziierte Mitglieder 

- fördernde Mitglieder 

- Ehrenmitglieder. 

(2) Der Bauernverband ist Mitglied des Bauernverbandes Mecklenburg-Vorpommern e.V. (Lan-
desbauernverband). Die ordentlichen Mitglieder des Bauernverbandes Nordvorpommern e. 
V. sind gleichzeitig Mitglieder des Landesbauernverbandes. Die ordentlichen, assoziierten 
und fördernden Mitglieder zahlen Beiträge entsprechend der durch die Hauptversammlung 
beschlossenen Beitragsordnung. 

 
§ 4 - Ordentliche Mitglieder 

(1) Ordentliches stimm- und wahlberechtigtes Mitglied des Bauernverbandes Nordvorpommern 
e. V. kann jede geschäftsfähige, natürliche und juristische Person werden: 

- die Eigentümer und/oder Bewirtschafter eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes, 
eines gartenbaulichen Betriebes oder einer landwirtschaftlichen Nutzfläche ist, 

- oder die Landwirt(in) und/oder Inhaber(in) eines land- oder forstwirtschaftlichen Betrie-
bes oder eines gartenbaulichen Betriebes ist, 

- oder die persönlich haftende Gesellschafter und/oder Miteigentümer einer juristischen 
Person oder Personengesellschaft sind, die ein landwirtschaftliches Unternehmen be-
treibt und bereits Mitglied im Kreisverband ist. 

Juristische Personen werden durch ihre Bevollmächtigten vertreten. 

(2) Land- und forstwirtschaftlichen Unternehmen, die ordentliches Mitglied entsprechend Abs. 1 
sind erhalten ein 10 Stimmen umfassendes Stimmrecht. Natürliche Personen, die als Einzel-
person ordentliches Mitglied entsprechend Abs. 1 sind erhalten ein 1 Stimme umfassende 
Stimmrecht. 

 

(3) Wählbar für die Organe des Verbandes sind natürliche Personen, die aktiv Landwirtschaft 
betreiben und: 

- die selbst ordentliches Mitglied entsprechend Abs. 1 sind oder 

- die von juristischen Personen, die ordentliches Mitglied entsprechend Abs. 1 sind, als 
Bevollmächtigter/Vertreter benannt werden.  

 
§ 5 - Assoziierte Mitglieder 

(1) Assoziierte Mitglieder können andere Verbände der Land- und Forstwirtschaft, des Garten-
baus, der Binnenfischerei sowie mit diesen Zweigen eng verbundene Verbände werden, so-
fern dies mit dem Verbandszweck vereinbar ist. 

(2) Die assoziierten Mitglieder werden im Bauernverband durch ein vertretungsbefugtes Mitglied 
des jeweiligen Verbandes vertreten und sie nehmen mit beratender Stimme an den Veran-
staltungen des Bauernverbandes teil. 
 

§ 6 - Fördernde Mitglieder 

Als fördernde Mitglieder können natürliche und juristische Personen mit beratender Stimme 
aufgenommen werden, die Förderer der Landwirtschaft sind oder ihr nahe stehen und den 
festgelegten Beitrag entrichten. 
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§ 7 - Ehrenmitglieder 

(1) Zu Ehrenmitgliedern können Persönlichkeiten ernannt werden, die sich um die Förderung 
des bäuerlichen Berufsstandes, des Bauernverbandes oder allgemein um die Förderung der 
Landwirtschaft besonders verdient gemacht haben. 

(2) Die Ernennung von Ehrenmitgliedern erfolgt auf Vorschlag des Vorstandes durch die Haupt-
versammlung des Bauernverbandes. 

(3) Ehrenmitglieder sind von der Zahlung der Mitgliedsbeiträge befreit, besitzen jedoch die 
Rechte der ordentlichen Mitglieder, d. h. Stimm- und Wahlrecht. 
 

§ 8 - Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft ist schriftlich bei der Geschäftsstelle zu beantragen. Über die Aufnahme 
als Mitglied entscheidet der Vorstand des Bauernverbandes. 

(2) Der Antragsteller ist innerhalb von 2 Wochen nach der Entscheidung durch den Vorstands-
vorsitzenden schriftlich über das Entscheidungsergebnis in Kenntnis zu setzen. 

(3) Bei Ablehnung der Mitgliedschaft ist eine Beschwerde an die Hauptversammlung zulässig, 
die endgültig über den Antrag entscheidet. 
 

§ 9 - Rechte der Mitglieder 

Jedes Mitglied hat insbesondere das Recht: 
- auf Förderung seiner Interessen nach Maßgabe dieser Satzung und der satzungsmäßi-

gen Beschlüsse der Verbandsorgane, 
- an Veranstaltungen des Verbandes teilzunehmen, 
- Vorschläge und Hinweise zur Arbeit des Verbandes zu unterbreiten, 
- Leistungen und Einrichtungen des Verbandes in Anspruch zu nehmen. 

 
§ 10 - Pflichten der Mitglieder 

(1) Jedes Mitglied hat die Pflicht, 
- die Bestimmungen der Satzung einzuhalten und die Beschlüsse der Verbandsorgane 

umzusetzen, 
- sich für die Belange des Berufsstandes engagiert einzusetzen und sich an der Ver-

bandsarbeit zu beteiligen, 
- die zur Ermittlung der Beiträge notwendigen Grundlagen der Geschäftsstelle mitzuteilen 

und die festgesetzten Beiträge entsprechend der Beitragsordnung fristgemäß zu entrich-
ten. 

(2) Bei Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Verbandes, insbesondere auf rechtlichem, 
sozialem und wirtschaftlichem Gebiet, die über eine allgemeine Betreuung hinausgehen, ha-
ben die Mitglieder die entsprechenden Kosten zu  tragen. Der Vorstand kann in einer Ord-
nung Festlegungen über die Höhe der Kostenerstattung treffen. 

 
§ 11 - Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch: 
- Austritt aus dem Bauernverband 
- Ausschluss aus dem Bauernverband 
- Tod natürlicher Personen 
- Auflösung des Mitgliedsverbandes. 

(2) Der Austritt aus dem Bauernverband ist nur zum Ende eines Kalenderjahres zulässig. Er 
muss unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten schriftlich gegenüber dem Vorstand er-
klärt werden. 
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(3) Ein Mitglied kann durch den Vorstand ausgeschlossen werden, wenn es: 
- dem Zweck des Verbandes zuwider handelt oder die Belange seiner Mitglieder in sat-

zungswidriger Weise verletzt,  
- in wiederholten Fällen die Verbandsbeschlüsse nicht beachtet, 
- die festgesetzten, fälligen Beiträge trotz Aufforderung nicht bezahlt, 
- das Ansehen des Berufsstandes schädigt. 

Erfolgt der Ausschluss durch den Vorstand, so kann das Mitglied binnen vier Wochen nach 
Zugang bei der Hauptversammlung Beschwerde gegen den Ausschluss erheben. Die 
Hauptversammlung entscheidet dann über die Mitgliedschaft.  

 
§ 12 - Ruhen der Mitgliedschaft 

(1) Mitglieder des Verbandes in Form von natürlichen Personen können aus schwerwiegenden 
persönlichen Gründen ein zeitweiliges Ruhen der Mitgliedschaft beim Vorstand beantragen. 
Die Entscheidung des Vorstandes ist endgültig. 

(2) Im Sinne einer Vereinsstrafe kann vom Vorstand gegenüber einem Mitglied, welches seine 
Pflichten im Sinne des § 10 nicht erfüllt, ein Ruhen der Mitgliedschaft ausgesprochen wer-
den. 

(3) Gegen die Entscheidung des Vorstandes kann das Mitglied innerhalb von zwei Wochen nach 
Zugang Widerspruch einlegen. Die endgültige Entscheidung obliegt gemeinsam dem Vor-
stand und der Revisionskommission. 

(4) Während der Ruhezeit kann das Mitglied seine Rechte im Verband nicht wahrnehmen. 
Gleichzeitig ruhen die vom Mitglied ausgeübten Ämter in Organen des Verbandes. Die Ein-
haltung der Pflichten nach §10 Abs. 1 bleibt weiterhin bestehen. 

 
§ 13 - Organe des Bauernverbandes 

Die Organe des Bauernverbandes sind: 
- die Hauptversammlung 
- der Vorstand 
- die Revisionskommission. 

 
§ 14 - Die Hauptversammlung 

(1) Die Hauptversammlung ist das höchste Organ des Bauernverbandes Nordvorpommern e. V. 

(2) Die Hauptversammlung setzt sich grundsätzlich aus allen Mitgliedern des Bauernverbandes 
zusammen. 

(3) Die Hauptversammlung tritt mindestens jährlich einmal zusammen. Die Einberufung erfolgt 
durch den Vorstand. Außerordentliche Hauptversammlungen können einberufen werden: 

- wenn mehr als zwei Drittel der Vorstandsmitglieder oder ein Zehntel der ordentlichen 
Mitglieder des Bauernverbandes dies schriftlich unter Angabe der Tagesordnung ver-
langen, 

- wenn die Revisionskommission Unzulänglichkeiten feststellt, 

- wenn durch den Landesbauernverband dazu dringende Empfehlungen gegeben werden 
oder anderweitige außergewöhnliche Umstände das erfordern. 

Zu den ordentlichen oder außerordentlichen Versammlungen ist mit einer Frist von mindes-
tens 14 Kalendertagen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung  zu laden und nach Mög-
lichkeit soll eine Bekanntmachung in der kreislichen Presse erfolgen. 

(4) Die Hauptversammlung berät die Aufgaben und Dokumente des Bauernverbandes zur 
Wahrnehmung der berufsständischen Interessen für den Wahlzeitraum und fasst entspre-
chende Beschlüsse. Dazu gehören: 

- die Änderung und Ergänzung der Satzung 
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- die Beitragsordnung 
- die Wahlordnung 
- der Geschäftsbericht und die Verwendung sowie die Abrechnung der finanziellen Mittel 
- die Anzahl der Mitglieder der Revisionskommission für die nächste Wahlperiode 
- die Auflösung, Liquidation oder Fusion des Bauernverbandes und  
- sonstige Angelegenheiten des Verbandes, die vom Vorstand nicht allein entschieden 

werden können. 
Die Hauptversammlung wählt alle 5 Jahre den Vorstand und die Revisionskommission. Bei 
Wahlen genügt die relative Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Die gewählten Organe 
bleiben bis zur Neuwahl im Amt. Die paritätische Zusammensetzung des Vorstandes aus 
Vertretern natürlicher Personen und GbR einerseits und Vertretern von Betrieben in Form ju-
ristischer Personen und KG andererseits ist zu gewährleisten. Ein Vorstandsmitglied ist als 
Vertreter der landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetriebe zu wählen. Zudem wird eine regio-
nale Parität des Vorstandes angestrebt. Über die paritätische Zusammensetzung des Vor-
standes (nach Rechtsform und Region) ist in einer durch die Hauptversammlung zu be-
schließenden Wahlordnung konkrete Festlegungen zu treffen. 
Die Hauptversammlung wählt die Delegierten zur Landesversammlung des Landesbauern-
verbandes sowie die Mitglieder für das Präsidium des Landesbauernverbandes. 

(5) Über den Verlauf der Hauptversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom Vorsit-
zenden, dem Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. Der Proto-
kollführer ist durch den Versammlungsleiter am Beginn der Versammlung zu benennen. 

(6) Wahlen und Abstimmung 

1. Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen ist. 
Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, genügt für einen Beschluss die einfache 
Stimmenmehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. Bei Stimmengleichheit 
gilt der Antrag als abgelehnt. 

2. Beschlüsse der Hauptversammlung über Änderung bzw. Ergänzung der Satzung des 
Bauernverbandes bedürfen einer zwei Drittel Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 

3. Wahlen und Abstimmungen erfolgen in den Gremien des Bauernverbandes offen durch 
Handzeichen oder geheim mit Stimmzettel. Eine Abstimmung in geheimer Form ist 
durchzuführen, wenn mehr als ein Drittel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 
das verlangen. 

4. Wahlen zum Vorstand und zur Revisionskommission sind geheim durchzuführen.  
 
§ 15 - Der Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus 13 Mitgliedern. Der Vorstand wählt aus seiner Mitte den Vorsit-
zenden und zwei Stellvertreter für die Dauer von 5 Jahren. Der Vorstand bleibt bis zu Neu-
wahlen im Amt. 

(2) Einer der stellvertretenden Vorsitzenden wird zum ersten Stellvertreter des Vorsitzenden 
bestimmt.  

(3) Scheidet ein Vorstandsmitglied aus unvorhergesehenen Gründen aus, so wird aus der ehe-
maligen Kandidatenliste möglichst der mit dem nächsthöheren Stimmenergebnis Vor-
standsmitglied ansonsten kooptiert der Vorstand ein Mitglied. 

(4) Der Vorstand leitet die Tätigkeit des Bauernverbandes auf der Grundlage der Satzung und 
der Beschlüsse der Hauptversammlung. 

(5) Er organisiert im Interesse der Mitglieder eine aktive und konstruktive Zusammenarbeit mit 
anderen Verbänden, Einrichtungen, Institutionen und Anstalten. 

(6) Der Vorstand ist gegenüber der Hauptversammlung rechenschaftspflichtig. 

(7) Der Vorstand bestellt die Geschäftsführung und legt die dazu erforderlichen Modalitäten fest. 

(8) Der Vorsitzende übt die Dienstaufsicht über die Geschäftsstelle des Bauernverbandes aus. 
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(9) Der Vorstand wird nach Bedarf einmal im Monat jedoch mindestens 10x im Jahr unter Anga-
be der Tagesordnung, schriftlich geladen. Er ist zudem einzuberufen, wenn mindestens ein 
Drittel der Vorstandsmitglieder dies verlangen. 

(10) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind. 
Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entschei-
det die Stimme des Vorsitzenden bzw. bei seiner Abwesenheit die Stimme des versamm-
lungsleitenden Stellvertreters. 

(11) Über jede Vorstandssitzung ist ein Protokoll zu führen. Das Protokoll ist vom Vorsitzenden 
und Protokollführer zu unterzeichnen. Es muss enthalten: 

- Ort, Beginn und Ende der Sitzung, 
- Name des Sitzungsleiters, 
- Beratungsinhalt und Ergebnisse, 
- Wortlaut der Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse. 

(12) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(13) Der Vorsitzende und die beiden Stellvertreter des Vorsitzenden sind Vorstand im Sinne § 26 
BGB. Sie vertreten jeweils zu zweit den Verband gerichtlich und außergerichtlich. Dem Ge-
schäftsführer können für bestimmte Rechtsgeschäfte Vollmachten erteilt werden. 

 
§ 16 - Die Revisionskommission 

(1) Die Revisionskommission ist das von der Hauptversammlung gewählte Kontrollorgan. Sie 
besteht aus 3 - 5 natürlichen Personen, wird für die Dauer von 5 Jahren gewählt und bleibt 
bis zu Neuwahlen im Amt. 

(2) Die Mitglieder der Revisionskommission wählen aus ihrer Mitte den Vorsitzenden und des-
sen Stellvertreter. 

(3) Der Kontrolle unterliegen besonders die Einhaltung der Satzung, der Finanzwirtschaft und 
der Beschlüsse der Verbandsorgane. 

(4) Die Revisionskommission hat im Geschäftsjahr mindestens eine Überprüfung der Geschäfts-
führung vorzunehmen. Sie prüft die Jahresberichte des Vorstandes und der Geschäftsstelle 
und legt der Hauptversammlung darüber einen Revisionsbericht vor. 

(5) Stellt die Revisionskommission Unregelmäßigkeiten bei der Geschäftsführung oder Abwei-
chungen bei der Erfüllung der Aufgaben des Verbandes fest, so hat sie den Vorstand aufzu-
fordern, diese unverzüglich abzustellen. Kommt der Vorstand dem Ersuchen nicht nach oder 
sind die festgestellten Mängel in der Geschäftsführung erheblich, so ist die Revisionskom-
mission berechtigt und verpflichtet, eine unverzügliche Einberufung der Hauptversammlung 
vorzunehmen. 

(6) Der Vorsitzende hat das Recht, mit beratender Stimme an den Vorstandssitzungen teilzu-
nehmen. 

(7) Die Revisionskommission gibt sich eine Geschäftsordnung. 
 
§ 17 Aufwandsentschädigung 

(1) Die Mitglieder des Vorstandes und der Revisionskommission arbeiten ehrenamtlich. Sie 
können einen Auslagenersatz sowie eine pauschale Entschädigung für Zeitversäumnis er-
halten. 

(2) Der Vorstand hat eine diesbezügliche Entschädigungsordnung zu erarbeiten, die von der 
Revisionskommission zu betätigen ist. 

 
§ 18 - Fachausschüsse 

Für bestimmte Aufgabengebiete können vom Vorstand des Bauernverbandes ständige oder 
zeitweilige Fachausschüsse gebildet werden. Diese Ausschüsse haben beratende Funktion. 
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Zu den Sitzungen der Ausschüsse können fachkundige Personen außerhalb des Verbandes 
hinzugezogen werden. Den Fachausschüssen stehen grundsätzlich Vorstandsmitglieder vor. 
 

§ 19 - Die Geschäftsstelle 

(1) Zur Durchführung der Aufgaben des Bauernverbandes wird am Sitz des Verbandes eine 
Geschäftsstelle unterhalten. 

(2) Der Geschäftsführer wird durch den Vorstand bestellt und nimmt mit beratender Stimme an 
den Sitzungen des Vorstandes teil. Er ist an die Weisungen des Vorstandes gebunden und 
diesem verantwortlich. Der Geschäftsführer hat seinerseits das Weisungsrecht gegenüber 
den Mitarbeitern der Geschäftsstelle und ist in Absprache mit dem Vorsitzenden berechtigt 
zum Abschluss sowie zur Änderung und Aufhebung von Arbeitsverträgen. Er führt die lau-
fenden Geschäfte im Auftrag des Vorstandes. Der Geschäftsführer ist für die Finanzwirt-
schaft und die Vermögensverwaltung verantwortlich. 

(3) Die Geschäftsstelle arbeitet auf der Grundlage einer durch den Vorstand erlassenen Ge-
schäftsordnung. 

 
§ 20 - Auflösung und Liquidation 

(1) Der Verband kann nur aufgelöst werden, wenn mindestens 75 % der stimmberechtigten Mit-
glieder der Hauptversammlung in geheimer Abstimmung dieses beschließt. Kommt eine sol-
che Mehrheit nicht zustande, so ist mindestens 3 Monate später erneut eine Hauptversamm-
lung mit gleicher Tagesordnung einzuberufen. Der Auflösungsbeschluss bedarf einer drei 
Viertel Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. 

(2) Zusammen mit dem Auflösungsbeschluss ist über die Verwendung des Vermögens des 
Bauernverbandes ein Beschluss zu fassen, der die Ausschüttung des Vermögens an die 
Mitglieder ausschließt. 

(3) Bei einer Liquidation bestellt die Hauptversammlung den bzw. die Liquidatoren. 
 
§ 21 - Inkrafttreten 

Die vorstehende geänderte Satzung wird auf der Hauptversammlung am 26.03.2013 be-
schlossen und tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. Ergeben sich anlässlich der 
Eintragung gegenüber dem zuständigen Registergericht aus Formulierungen dieser Satzung 
Unklarheiten und Schwierigkeiten, ist der geschäftsführende Vorstand berechtigt, entspre-
chende Korrekturen vorzunehmen. 
Soweit in dieser Satzung Formulierungen für Personen in maskuliner Form verwendet wer-
den, sind damit gleichzeitig und gleichwertig auch weibliche Personen gemeint und bezeich-
net. 

 
Grimmen, 26.03.2013 
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Beitragsordnung 

Auf der Grundlage des § 10, 3. Stabstrich der Satzung des Bauernverbandes Nordvorpommern e.V. 

verpflichten sich die Mitglieder des Verbandes zur Zahlung von Beiträgen und zur jährlichen Mel-

dung der für die Berechnung der Beiträge notwendigen Daten an die Geschäftsstelle. 

Als Nachweis für eine Änderung der Mitgliedsfläche dient aus dem Antrag auf Direktzahlungen die 

„Übersicht der Summen in der Anlage Flächen“ des jeweiligen Kalenderjahres. Diese Übersicht ist 

bis zum 30.05. des Kalenderjahres der Geschäftsstelle des Verbandes bei einer Änderung der Mit-

gliedsfläche zur Verfügung zu stellen. 

Zur Vereinfachung des Verfahrens besteht die Möglichkeit der Geschäftsstelle des Verbandes eine 

Vollmacht zur Abfrage der Betriebsfläche (Ackerland und Grünland) beim zuständigen Staatlichen 

Amt für Landwirtschaft und Umwelt zu erteilen. 

Die Beitragsordnung gilt lt. Beschluss der Kreishauptversammlung vom 15. Januar 2003 in Trib-

sees, zuletzt geändert durch Beschluss der Hauptversammlung am 08.03.2019. 

 

1. Beiträge der ordentlichen Mitglieder 

Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen, die ordentliches Mitglied entsprechend § 4 Abs. 1 der 

Satzung des Bauernverbandes Nordvorpommern e.V. sind, entrichten folgenden Beitrag: 

- 25,- € Grundbeitrag für Nebenerwerbsbetriebe 

- 75,- € Grundbeitrag für Haupterwerbsbetriebe 

- 3,20 €/ha Ackerland 

- 2,00 €/ha Grünland 

 

Landwirtschaftliche Unternehmen, die ordentliches Mitglied entsprechend § 4 Abs. 1 der Satzung 

des Bauernverbandes Nordvorpommern e.V. sind und deren Viehbesatz die Grenzen des § 51 des 

Bewertungsgesetzes überschreitet (gewerbliche Tierhaltung), entrichten folgenden Beitrag: 

- 25,- € Grundbeitrag für Nebenerwerbsbetriebe 

- 75,- € Grundbeitrag für Haupterwerbsbetriebe 

- 1,- €/GV  

 

Natürliche Personen, die als Einzelperson ordentliches Mitglied des Bauernverbandes 

Nordvorpommern e.V. sind, entrichten folgenden Beitrag: 

- 20,00 € bzw.  

- 10,00 € bei Rentnern 

 

2. Beiträge der assoziierten Mitglieder 

Für assoziierte Mitglieder entsprechend § 5 der Satzung des Bauernverbandes 

Nordvorpommern e.V. wird die Höhe und Fälligkeit des Beitrages zwischen dem Vorstand und 

dem assoziierten Mitglied vereinbart. 

 

3. Beiträge der fördernden Mitglieder 

Für fördernde Mitglieder entsprechend § 6 der Satzung des Bauernverbandes Nordvorpommern 

e.V. wird die Höhe und Fälligkeit des Beitrages zwischen dem Vorstand und dem fördernden 

Mitglied 

vereinbart. 



Bauernverband Nordvorpommern e.V. 

 

 

14 

 

 

4. Beiträge der Ehrenmitglieder 

Ehrenmitglieder entsprechend § 7 der Satzung des Bauernverbandes Nordvorpommern e.V. 

sind von der Zahlung von Beiträgen befreit. 

 

 

 

 

5. Zahlungsweise der Beiträge 

Für die Beiträge der ordentlichen Mitglieder entsprechend § 4 Abs. 1 der Satzung des 

Bauernverbandes Nordvorpommern e.V. wird eine Ratenzahlung vereinbart: 

- 1. Rate: August - Zahlung von 50 % des Jahresbeitrages 

(Berücksichtigung der jährlichen Veränderungen) 

- 2. Rate: Februar des Folgejahres - Zahlung des Restbeitrages (restliche 50 %). 

Im Kalenderjahr 2019 wird die Zahlung einer 1. Rate nach der bisherigen Beitragsordnung 

(Februarzahlung) vorgenommen. Die Beiträge ergeben sich aus den zu diesem Zeitpunkt ge-

meldeten Flächen und werden mit 50 % des Jahresbeitrages berechnet. 

Im August 2019 erfolgt die Berechnung einer 1. Rate nach dieser Beitragsordnung mit einer 

Berücksichtigung der Veränderungen unter Beachtung der oben genannten Nachweispflichten. 

 

6. Der Vorstand kann auf schriftlichen Antrag eines ordentlichen Mitgliedes in begründeten Einzel-

fällen eine Stundung oder eine Beitragsreduzierung beschließen. Diese Entscheidung gilt für 

das jeweilige Beitragsjahr. 
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Gebührenordnung für Dienstleistungen ab 2023* 

                 neu 

 € je  

Stunde 

€ je  

Antrag 

Antrag Betriebsprämie 60,- 1,50 

€/ha 

Agrardiesel / Stromsteuer / Flüssiggas 60,- 15,- 

Finanzamt 60,-  

Emissionsschutz 60,- 15,- 

Beantragung Junglandwirteprämie 60,- 15,- 

Forstantrag 60,- 15,- 

Sommerweide 60,- 15,- 

Gekoppelte Weidetierprämie für Mutterkühe und Schafe 60,- 15,- 

Freiwilliges Aufstocken der Ackerbrache 5-10% (ÖR 1a) 60,- 15,- 

Einj. Blühstreifen und -flächen auf nicht-produkt. Ackerland (ÖR 1b) 60,- 15,- 

Altgrasstreifen in Dauergrünland (ÖR 1d) 60,- 15,- 

Vielfältige Kulturen im Ackerbau (ÖR 2) 60,- 15,- 

Agroforst (ÖR 3) 60,- 15,- 

Extensivierung des ges. Dauergrünlands (ÖR 4) 60,- 15,- 

Ergebnisorientierte extensive Dauergrünland-Bewirtschaftung (ÖR 5) 60,- 15,- 

Verzicht auf Pflanzenschutzmittel (ÖR 6) 60,- 15,- 

Landbewirtschaftung in Natura 2000-Gebieten (ÖR 7) 60,- 15,- 

Dauerhafte Umwandlung von Ackerland in Dauergrünland (530) 60,- 15,- 

Moorschonende Stauhaltung (531) u. Anbau von Paludikulturen (535)  60,- 15,- 

Gewässerschutzstreifen (521) 60,- 15,- 

Umweltschonender Obst- und Gemüsebau (527) 60,- 15,- 

Erosionsschutzflächen (532) 60,- 15,- 

Strip-Till- oder Direktsaatverfahren (533) 60,- 15,- 

Vielfältige Kulturen im Ackerbau (grobkörnige Leguminosen) (520) 60,- 15,- 

Extensive (525) oder naturschutzgerechte (526) Dauergrünlandbewirtschaftung 60,- 15,- 

Getreide mit doppeltem Reihenabstand (523) 60,- 15,- 

Mehrjährige Blühfläche (522) 60,- 15,- 

Pufferstreifen an gesetzl. Geschützten Biotopen, Alleen und Waldrändern (524) 60,- 15,- 

Einführung und Beibehaltung des ökol./biol. Landbaus (528) 60,- 15,- 

Natura 2000 – Maiantrag 2023 (534) 60,- 15,- 

Erschwernisausgleich PSM – Maiantrag 2023 60,- 15,- 

* Bei den angegebenen Beträgen handelt es sich um Netto-Preise. 

Werden Mitarbeiter der Geschäftsstelle für Dienstleistungen (Gutachten, Vermessungen etc.) in Anspruch 

genommen, werden Gebühren in Höhe von 60,- €/Std. erhoben. 


